
Name der Tagesmutter:

Angaben zum Hergang des Unfalls bzw. des Gesundheitsschadens

Lfd. Nr. Name der/des Versicherten/Lfd. Nr. Name der/des Versicherten/
Erkrankten

Datum/ 
Uhrzeit

Ort Hergang

1



Unfallheft für Tagespflegepersonen
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Unfallkasse Hessen

Leonardo-da-Vinci-Allee 20
60486 Frankfurt am Main
Servicetelefon: 069 29972-440
(montags bis freitags  
von 7:30 bis 18:00 Uhr)
Fax: 069 29972-588
E-Mail: ukh@ukh.de

Internet: www.ukh.de
Bitte rufen Sie uns an, wenn 
Sie Fragen haben. Wir helfen  
Ihnen gerne weiter.

 
Sollte es trotz Ihrer sorgfältigen Betreu-
ung zu einem Unfall kommen, werden Sie 
sicher unverzüglich erste Hilfe leisten und 
alle weiteren Hilfeleistungen einleiten.

Achten sie deshalb darauf, dass Sie immer 
genug Erste-Hilfe-Material im Hause ha-
ben. Legen Sie sich die Telefonnummern 
von geeigneten Ärzten aus der Umgebung, 
der Giftzentraleder Giftzentraleder  und dem Rettungsdienst
in die Nähe des Telefons, damit Sie im 
Ernstfall schnell Hilfe holen können.

Vergessen Sie nicht, jeden Unfall bzw. 
jede Verletzung der Ihnen anvertrauten 
Kinder zu dokumentieren. Ob die Eintra-
gung in der Tabelle auf den Innenseiten 
genügt oder ob Sie eine Unfallanzeige 
ausfüllen müssen, hängt von der Art der 
Verletzung ab.

Eintragung in das Unfallheft:  
Kleinere Verletzung
Bei einer kleinen Verletzung, die keinen 
Arztbesuch erfordert, genügt der Eintrag  
in dieses Unfallheft. Vielleicht handelt  
es sich nur um eine kleine Schürfwunde; 
ein Unfall, der mit einem Pflaster leicht 
behandelt werden kann und dann schnell 
wieder in Vergessenheit gerät. In sehr 
seltenen Fällen kann es aber dennoch 
vorkommen, dass sich Wochen später 
Komplikationen einstellen. Der einst  
im Unfallheft eingetragene Vermerk zur 
Schürfwunde ist dann ein ausreichender 
Hinweis auf den Unfallzusammenhang, 
so dass die Unfallkasse Hessen dann die 
Kosten für die spätere Behandlung über-
nehmen kann. Deshalb ist es besonders 
wichtig, die Angaben im Unfallheft sehr 
sorgfältig auszufüllen.

Unfallanzeige:  
Der Unfall erfordert einen Arztbesuch
Das Ausfüllen der Unfallanzeige ist im-
mer dann erforderlich, wenn nach einem  
Unfall ärztliche Behandlung notwendig 
wurde. Eine zusätzliche Eintragung in das 
Unfallheft ist in diesem Fall nicht notwen-
dig. Eine sorgfältig ausgefüllte Unfall- 
anzeige und genaue Informationen zum 
Hergang des Unfalls sind die  Vorausset-
zung für die Kostenklärung und die Über-
nahme aller anfallenden Kosten durch die 
Unfallkasse. Das Gleiche gilt für einen We-
geunfall. Fordern Sie bei der Unfallkasse 
Hessen den Vordruck „Unfallanzeige“ an. „Unfallanzeige“ an. „Unfallanzeige“
Senden Sie diese dann sorgfältig ausge-
füllt an die Unfallkasse Hessen. Wir bieten 
Ihnen unter www.ukh.de/Webcode 60  
die Möglichkeit zum Download des For-
mulars.

Bitte schildern Sie das Unfallgeschehen 
ausführlich und immer in Sätzen. Fragen 
Sie bei Verletzungen an den Zähnen bitte 
immer das Kind oder die Eltern des Kindes 
nach dem behandelnden Zahnarzt und 
tragen Sie dies in die Unfallanzeige ein.  

Wenn ein Rettungswagen gerufen wurde, 
ist immer eine Unfallanzeige auszufüllen. 
Wird der Rettungsdienst wegen Bauch-
schmerzen, Ohnmacht, Fieber, Epilepsie 
etc. angefordert, muss der Unfallkasse 
mitgeteilt werden, dass kein Unfall vor-
lag, jedoch aufgrund anderer Ursachen 
das Kind mit dem Rettungsdienst in das 

nächste Krankenhaus gebracht werden 
musste. Zwei begründete Sätze genügen. 
Diese Mitteilung ist jedoch für die  
Kostenklärung zwingend notwendig.

Das Unfallheft muss nach der letzten 
Eintragung fünf Jahre aufbewahrt werden.

Hinweise zum Ausfüllen der Unfallanzeige:

Was bei einem Unfall zu tun ist



UKH
Unfallkasse Hessen

als Tagesmutter betreuen Sie die Ihnen 
anvertrauten Kinder. Dies ist eine ehren-
volle Aufgabe mit hoher Verantwortung.

Dabei möchte Sie die Unfallkasse Hessen 
unterstützen. Wir sind Träger der gesetzli-
chen Unfallversicherung für Kinder bei 
Tagesmüttern (Tagespflegeperson nach 
Sozialgesetzbuch VIII) und in Kindertages-
stätten. Unsere Aufgabe ist es, Unfälle zu 
verhüten und Schäden zu regulieren. 
Auch die von Ihnen betreuten Kinder sind 
durch uns versichert. Dieser Versiche-
rungsschutz ist für die Eltern der Kinder 
kostenlos, denn das Land Hessen finan-
ziert dieses Angebot.

Die Kinder sind während der Betreuungs-
zeit sowie auf dem Weg zu Ihnen und  
wieder nach Hause versichert. Diese  
Versicherung gilt auch, wenn Sie sich mit 
den Kindern z. B. auf einem Spielplatz 
aufhalten, einen Ausflug unternehmen 
oder eine Besichtigung machen. Dabei  
ist es unerheblich, welches Verkehrsmit-
tel Sie auf den Wegen benutzen. Auch  
die Frage, ob das Kind einen Unfall selbst 
verschuldet hat, berührt nicht den Ver- 
sicherungsschutz.

Die von Ihnen betreuten Kinder müssen 
nicht extra angemeldet werden. Sie sollten 
jedoch wissen, dass Ihre eigenen Kinder 
leider nicht versichert sind, wenn Sie diese 
ggf. zusammen mit den Ihnen anvertrauten 
Kindern betreuen.

Wir wünschen Ihnen bei Ihrer Arbeit viel 
Freude und eine unfallfreie Zeit.  

Ihre Unfallkasse Hessen

Liebe Tagesmutter*,

* Damit der Text besser zu lesen ist, haben wir uns auf die weibliche Form (Tagesmütter) beschränkt.  
 Der Begriff umfasst weibliche und männliche Tagespflegepersonen.

Unfallheft
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